
Gewalttätiger Förderschüler - Rechtliche
Möglichkeiten
Beitrag von „Jule13“ vom 2. Dezember 2015 19:18

Bei Fremd- und Selbstgefährdung hat man Aussichten auf einen fachlichen Schulbegleiter.
Müssen die Eltern beantragen. (Werden sie vermutlich tun, wenn die Alternative die
Unbeschulbarkeit an der gewünschten Schule ist.)
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